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I n fo r m at i o n  z u r    

 
P f l eg er i sch en  F ach w e i te r b i l d u n g   

 
„ P f l eg e  i n  d er  N ep h r o l o g i e“  

 
für Teilnehmer*innen an der Fachweiterbildung zum  

 
Fach- Gesundheits- und Krankenpfleger*in für Nephrologie 

Fach- Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger*in für Nephrologie 
Fachfrau für Nephrologie 

Fachmann für Nephrologie 
Fachaltenpfleger*in für Nephrologie 

 

 
 
 

Das ifw ist eine staatlich anerkannte Weiterbildungsstätte mit Verbundpartnern in allen 
Bundesländern. Es ist als Einrichtung der Patienten-Heimversorgung Gemeinnützige Stiftung 
überregional tätig.  
 
Die Weiterbildung erfolgt nach der Empfehlung der Deutschen Krankenhausgesellschaft 
(DKG-Empfehlung Weiterbildung – Nephrologie vom 03.07./04.07.2023). In Stuttgart ist die 
landesrechtliche Weiterbildungsverordnung Nephrologie des Sozialministeriums Baden-
Württemberg vom 19.12.2000 gültig. 
   
 
1. Ziele der Weiterbildung 
 
Die erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung befähigt Teilnehmende, entsprechend dem 
allgemein anerkannten Stand pflegewissenschaftlicher, medizinischer und weiterer 
bezugswissenschaftlicher Erkenntnisse zu pflegen. Die Teilnehmenden werden befähigt, 
den fachspezifischen Pflegebedarf zu erheben, den gesamten Pflegeprozess zu 
gestalten, zu steuern und durch gezielte Analysen zu evaluieren und anzupassen. 
Nach erfolgreich abgeschlossener Weiterbildung begegnen die Teilnehmenden komplexen 
beruflichen Situationen mit individuellem Handeln, indem fachliche, personale, soziale und 
methodische Kompetenzen vertieft und erweitert werden. Die Selbstständigkeit und 
Selbstbestimmung der Patienten werden ebenso wie ihre familiären, sozialen, spirituellen und 
kulturellen Aspekte einbezogen. In der Weiterbildung werden den Teilnehmenden Inhalte zur 
Kompetenzentwicklung vermittelt, die in den jeweiligen Blöcken detailliert beschrieben 
werden.  
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2. Zugangsvoraussetzungen 
 
Zur Weiterbildung wird zugelassen, wer die Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung  
"Gesundheits- und Krankenpfleger*in" oder "Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger*in“ nach 
§ 1 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 des Krankenpflegegesetzes nachweist oder examinierte*r 
Altenpfleger*in ist oder wer die Erlaubnis nach § 1 Abs.1 und Abs. 2 des Pflegeberufegesetzes 
besitzt und nach Erteilung der Erlaubnis mindestens sechs Monate im nephrologischen 
Fachgebiet tätig war (DKG). Für die Weiterbildung in Stuttgart ist zusätzlich der Nachweis über 
eine 2-jährige Berufstätigkeit in einem der oben genannten Berufe erforderlich (Ba-Wü). 
 
Über die Zulassung zur Weiterbildung entscheidet die Leitung der Weiterbildung. 
 
 
 

3. Erforderliche Unterlagen 
 
Folgende Unterlagen sind für die Zulassung erforderlich und müssen bei Antragstellung 
vorgelegt werden: 

 
• Lebenslauf in tabellarischer Form mit Lichtbild 
• beglaubigte Kopie des Zeugnisses der unter Punkt 2 genannten Berufe 
• beglaubigte Kopie der Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung nach § 1 Abs. 1 

Nr. 1 oder 2 des Krankenpflegegesetzes, nach § 1 des Altenpflegegesetzes oder 
nach § 1 Abs. 1 und 2 des Pflegeberufegesetzes 

• Nachweis über den Umfang der Beschäftigung (Voll- oder Teilzeit)  
• Nachweis über mindestens sechs Monate Berufserfahrung in der Nephrologie 
• Qualifikationsnachweis des Praxisanleiters mit Nachweis der 

Fachweiterbildung Nephrologie. 
 
Gemäß WB-Verordnung Ba-Wü für die FKN Süd zusätzlich: 

• Nachweis über eine 2-jährige Berufstätigkeit in der Krankenpflege 

 
 
 
  



 Informationsmappe FKN NORD und MITTE 

Stand: Februar 2025  Seite 4 von 13 
 

 
 
4. Modularer Aufbau der Fachweiterbildung im ifw 
 

 

 
  

 

3 – 4 Tage Präsenz  /  Dienstag bis Donnerstag bzw. Freitag 

Hospitation 
/ Praxis-

recherche 

Studien-
briefe 

Theorie-
vermittlung 

Praxis-
begleit-
ordner 
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5. Dauer, Form und Gliederung der Weiterbildung  
 
Die Weiterbildung erfolgt berufsbegleitend. Sie dauert mindestens zwei bis höchstens  
fünf Jahre. Gemäß WB-Verordnung Ba-Wü für die FKN Süd maximal 3 Jahre. 
 
Die Weiterbildung gliedert sich in einen theoretischen und einen praktischen Teil nebst 
entsprechenden Modulprüfungen, praktischen Leistungsnachweisen sowie einer praktischen 
und mündlichen Abschlussprüfung. 
 
Der theoretische Teil der Weiterbildung findet in modularer Form an der Weiterbildungsstätte 
statt und besteht aus einem Basismodul sowie fünf Fachmodulen der Nephrologie.  
 
Der praktische Teil der Weiterbildung findet in Einsatzbereichen in der eigenen Einrichtung 
und/oder in Kooperationseinrichtungen statt. 
 
Die Weiterbildung umfasst: 

- mindestens 720 Stunden Theorie, davon werden maximal 25 % in nachgewiesenen 
Formen von selbstgesteuertem Lernen durchgeführt  

- mindestens 1800 Stunden* praktische Weiterbildung, die unter fachkundiger 
Anleitung eines Praxisanleiters (Qualifikation gemäß DKG-Empfehlung s. dazu 
Punkt 8) durchzuführen ist.  

- und die Prüfungen (Modulprüfungen, praktische Leistungsnachweise sowie die 
praktische und mündliche Abschlussprüfung**). 

Für die Weiterbildung in Baden-Württemberg gilt eine Sonderregelung:  

* Nach der Weiterbildungsverordnung zur Fachweiterbildung Nephrologie in BaWü sind 2350 
Stunden praktische Weiterbildung zu leisten. ** Zusätzlich ist eine schriftliche Hausarbeit zu 
erstellen. 

 

Zusätzliches Weiterbildungsangebot 

Im Rahmen der Weiterbildung besteht die Möglichkeit die Qualifikation „Hygienebeauftragte(r) 
in der nephrologischen Pflege“ zu erwerben. Das ifw ist zur Durchführung dieses 
Weiterbildungsangebots von der Deutschen Gesellschaft für angewandte Hygiene in der 
Dialyse (DGAHD) akkreditiert. Der Rahmenlehrplan entspricht den Forderungen der KRINKO. 
Nach dem erfolgreichen Erlangen der Qualifikation sind die Hygienebeauftragten ein fester 
Bestandteil des Hygienemanagements in nephrologischen Behandlungseinheiten und 
unterstützen die ärztliche und pflegerische Leitung bei der Erarbeitung und Umsetzung von 
Hygienevorgaben. Die fachspezifischen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten werden den 
Teilnehmenden während der Weiterbildung im Unterricht zum Thema Hygiene vermittelt und 
im Anschluss mittels einer zusätzlichen schriftlichen Lernerfolgskontrolle zu den Inhalten des 
Rahmenplans geprüft.  
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Für die Teilnahme an der Qualifikation ist eine separate Anmeldung erforderlich. Diese kann 
auf dem Zulassungsantrag zur Fachweiterbildung Pflege in der Nephrologie vorgenommen 
werden. Hierfür wird eine Gebühr von 300,00 Euro fällig.  
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6. Theoretischer und praktischer Unterricht 

Der Unterricht ist nach einem modularen Schema aufgebaut, in dem Themenblöcke 
umfassend und ganzheitlich behandelt werden. Er umfasst Präsenzphasen von 3 - 4 Tagen in 
11 Blöcken, davon maximal 20% als virtueller Unterricht (virtuelles Klassenzimmer live), sowie 
Selbststudienanteile als E-Learning, Studienbriefen und Aufgaben für den praktischen 
Unterricht.  
 
 
7. Der praktische Unterricht ist im Praxisbegleitordner zu dokumentieren. 
 
Praktische Einsätze der Fachweiterbildung NORD und MITTE 

Pflichteinsatzbereiche:  

• Mindestens 100 Stunden Konservative Nephrologie0F

1 

•  Mindestens 300 Stunden Hämodialyse1F

2 

•  Mindestens 100 Stunden Peritonealdialyse2F

3 

•  Mindestens 100 Stunden Akutdialyse3F

4 

• Mindestens 100 Stunden Sonderverfahren4F

5 

Die verbleibenden Stunden (mindestens 1100 Stunden *) müssen in den zuvor genannten 
Pflichteinsatzbereichen erbracht werden. 

* Gemäß WB-Verordnung Ba-Wü für die FKN Süd: mindestens 1650 Std. 
 
 
8. Qualifizierung Praxisanleiter 

Die Praxisanleitung ist durch eine/n qualifizierte/n Praxisanleiter*in mit abgeschlossener 
Fachweiterbildung Nephrologie durchzuführen und eine berufspädagogische Fortbildung im 
Umfang von 24 Stunden jährlich nachzuweisen (Qualifikation gemäß DKG-Empfehlung). 

Wenn in einer Einrichtung kein/e qualifizierte/r Praxisanleiter*in vorhanden ist, kann u.U. nach 
Rücksprache mit dem ifw bei neuen Verbundpartnern einmalig ein Praxisanleiter gestellt 
werden, wenn der/die Teilnehmer*in im Anschluss an die Fachweiterbildung die Qualifikation 
Praxisanleiter*in im ifw absolviert (s. dazu Punkt 11 c).  

 
1 Konservative Nephrologie beinhaltet die Versorgung von Patienten auf nephrologischen Bettenstationen, nephrologische oder 
diabetologischen Ambulanzen oder Transplantationsabteilungen –ambulanzen. 
2 Unter Hämodialyse sind alle chronischen extrakorporalen Dialyseverfahren zu verstehen 
3 Unter Peritonealdialyse sind alle chronischen peritonealen Dialyseverfahren zu verstehen 
4 Unter Akutdialyse sind alle Verfahren, die bei der Behandlung akuter nephrologischer Notfälle eingesetzt werden, zu 
verstehen. 
5 Unter Sonderverfahren sind, im Kontext der Nephrologie, alle extrakorporalen Behandlungen, die kein Dialyseverfahren 
darstellen, zu verstehen. 
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9. Teilnahmebestimmungen 

Die Teilnehmer*innen verpflichten sich an allen Veranstaltungen der Weiterbildung 
teilzunehmen.  
 
 
10. Dienstzeit 

Die Dienstzeiten der Teilnehmer*innen richten sich nach den jeweiligen Einsatzbereichen. Die 
Freistellung zum Unterricht erfolgt auf der Grundlage einer individuellen Vereinbarung der 
Teilnehmer*innen mit dem jeweiligen Arbeitgeber. 
 
 
11. Kosten der Weiterbildung 

a. Die Teilnahmegebühr der Weiterbildung beträgt € 5.800.- (Preisänderungen vorbehalten). 
Für Selbstzahler ist nach Vereinbarung mit dem ifw Ratenzahlung möglich.  

Die Leistungen des ifw umfassen: 

- alle Schulungsunterlagen   
- Anwesenheit einer Kursleitung während der Präsenzphasen 
- Einzelberatung im Lernprozess 
- Studienbriefe mit fachlicher Bewertung / Rückmeldung 
- Zugang zur Lernplattform mit allen Materialien 
- ifw-Praxisbegleit-Ordner „Ihr Praxisbegleiter“ zur Planung der praktischen Anteile, 

Informationen und Dokumentationen der gesamten Fachweiterbildung und 
Nachweis des praktischen Unterrichts 

- Fachbuch „Fachpflege Nephrologie und Dialyse“, aktuelle Auflage 
- Fachbuch „Peritonealdialyse“, Herausgeber: ifw  
- Durchführung der praktischen Abschlussprüfung im eigenen Zentrum 
- Prüfungsgebühr (einmalig) 
- Beratung zu Fördermöglichkeiten und Unterkunft  
- Teilnahme des Praxisanleiters am Praxisanleitertag 

b. Nicht enthalten sind Kosten für Exkursionen sowie Kosten für evtl. Unterkunft und 
Verpflegung. Bei notwendiger Wiederholung der Abschlussprüfung wegen 
Nichtbestehens wird eine zusätzliche Gebühr von € 350,00 pro Prüfung (praktisch / 
theoretisch) fällig. 

c. Wenn in einer Einrichtung kein qualifizierter Praxisanleiter vorhanden ist, kann, nach 
Rücksprache mit dem ifw, bei neuen Verbundpartnern u. U. einmalig der Praxisanleiter 
gestellt werden. Die Kosten für diese Begleitung betragen € 350,00 zzgl. Reisekosten. 
Bei Abnahme der erforderlichen praktischen Prüfungen durch ifw-Kursleitungen werden 
keine zusätzlichen Gebühren berechnet, sondern nur Reisekosten. Bei Wiederholung 
wegen Nichtbestehen wird eine Gebühr wie unter b. genannt fällig.  
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12. Unterbrechungen 

Auf die Dauer der Weiterbildung werden Unterbrechungen durch tariflichen Urlaub, 
Arbeitsunfähigkeit, Mutterschutz oder Beschäftigungsverbot entsprechend § 18 DKG-Empfehlung 
angerechnet, bzw. gemäß § 4 der Weiterbildungsverordnung Baden-Württemberg. 
 
Eine Verlängerung der Weiterbildungszeit aufgrund Unterbrechung ist laut § 8 der DKG-Empfehlung 
auf maximal 5 Jahre begrenzt, gemäß § 4 der WB-Verordnung des Sozialministeriums Baden-
Württembergs ist eine Verlängerung der Weiterbildungsdauer um maximal 12 Monate möglich. 
 
 
13. EDV-Ausstattung 

Die Teilnehmer benötigen einen PC und Internet-Zugang. Zur Teilnahme an virtuellem Unterricht 
werden Browserversionen Edge, Chrome oder Firefox benötigt, sowie Headset und Mikrofon. Wir 
empfehlen, auf einen stets aktualisierten Virenscanner zu achten, um Ihren Computer 
sicherheitstechnisch auf dem aktuellen Stand zu halten. Alle Schulungsunterlagen stehen den 
Teilnehmern im Online-Lernbereich zum Download zur Verfügung.  
 
 
14. Qualitätsmanagement des ifw 

Das ifw - Institut für Fort- und Weiterbildung ist eine Einrichtung der Patienten-Heimversorgung 
Gemeinnützige Stiftung und seit 2001 TÜV zertifiziert.  
 
 
15. Leitung der Weiterbildung 

Für die Organisation und Durchführung der Weiterbildung ist die 
Weiterbildungsleitung des ifw verantwortlich. 
 

Gesamtleitung:  Jutta Janda 
 Diplom-Kauffrau – Schwerpunkt Erwachsenenbildung  
 

Pflegerische Leitung: Gudrun Schmitt  
  Gesundheits- und Krankenpflegerin für Nephrologie 
  Lehrerin für Pflege und Gesundheit MA 
 

 Sigrid Gärtner  
  Dipl. Pflegewirtin (FH) 
 

 Esfir Janda  
  Gesundheits- und Krankenpflegerin für Nephrologie 

Pflegepädagogin B.A. 
Pädagogik, Bildungsberatung und Leitung M.A. 

 

Ein ärztliches Gremium ist an den Prüfungen und beratend an der Weiterbildung beteiligt. 
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16.   Kontaktdaten Weiterbildungsstätte 
 

a.  Antrag auf Zulassung bitte senden an: 
 

ifw – Institut für Fort- und Weiterbildung  
Nehringstr. 17 
61352 Bad Homburg 
Tel.: 06172 -127-460 
Fax: 06172 -127-469   
Email: info@ifw.phv-dialyse.de 
www.ifw-dialyse.de 

 
Die einzureichenden Unterlagen für die Zulassung entnehmen Sie bitte dem Antrag.  

 
 

b.  Veranstaltungsorte und Beginn: 
 

Hamburg Bad Camberg Stuttgart 

FKN 26/38 Nord FKN 26/39 Mitte FKN 25/37 Süd 
01.04.2026 01.10.2026 01.10.2027 
 
 
c.  Anschriften Veranstaltungsstätten: 
 
 
Stuttgart: ifw Regionalbüro Süd 
 Wolframstr. 62, 70191 Stuttgart 
 
Hamburg: ifw Bildungszentrum 

 Ochsenweberstr. 12, 22419 Hamburg 
 

Bad Camberg: ifw Schulungszentrum 
 Obertorstr. 101, 65532 Bad Camberg 
 
 
 

  

http://www.ifw-dialyse.de/
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Pflegerische Fachweiterbildung im Bereich Pflege in der Nephrologie – Nord und Mitte 
 
Blöcke 1-11 Thema 
Block 1  
(4 Tage) 

Reflektiertes lernen und lehren 
Wissenschaftlich begründet pflegen 
Pat. mit nephrologischen Erkrankungen pflegen 

 PA-Tag für Praxisanleiter:  
Ablauf FKN, Aufgaben, Leistungsnachweise 

Block 2 
(3 Tage)   

Pat. mit nephrologischen Erkrankungen pflegen 
Wissenschaftlich begründet pflegen 
Hämodialyse durchführen 

Block 3 
(4 Tage)   

In Projekten arbeiten 
Hämodialyse durchführen 

Block 4 
(4 Tage)   

Mündlicher Leistungsnachweis Basismodulprüfung   
Mit Gefäßzugängen sicher umgehen 
Pat. zur Ernährung beraten und begleiten 

Block 5 
(3 Tage)   

Pat. mit nephrologischen Erkrankungen pflegen 
An Diabetes mellitus erkrankte Pat. pflegen 

Block 6  
(3 Tage) 

Schriftlicher Leistungsnachweis Fachmodul I 
An der Therapie chron. Wunden mitwirken 
Im Bereich der Dialyse hygienisch arbeiten 

Block 7 
(3 Tage) 

Schriftlicher Leistungsnachweis Fachmodul II 
Peritonealdialyse durchführen 
Heimdialyse durchführen 

Block 8 
(4 Tage) 

Mündlicher Leistungsnachweis Fachmodul III 
Führungs- und Steuerungsaufgaben professionell gestalten 
Berufliches Handeln an rechtlichen Rahmenbedingungen ausrichten 

Block 9 
(3 Tage) 

Spezialverfahren durchführen 
Akutverfahren durchführen 
Pat. vor und nach Transplantation begleiten 

Block 10 
(3 Tage) 

Schriftlicher Leistungsnachweis Fachmodul IV 
Pat. vor und nach Transplantation begleiten 
Kinder im Bereich der Nephrologie begleiten 

Block 11 
(3 Tage) 

Schriftlicher Leistungsnachweis Fachmodul V 
Professionelles Rollenverständnis entwickeln 
An Demenz erkrankte Pat. im nephrologischen Setting versorgen 
Pat. mit psychischen Auffälligkeiten situationsgerecht begleiten 
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A l l g em e i n e  Ge s ch ä f t sb ed i n g u n g en  

 
1. Anmeldungen 
 
Anmeldungen müssen in schriftlicher Form oder über das Online-Anmeldeformular 
vollständig erfolgen. Die Teilnehmenden sind an ihren Antrag 8 Wochen gebunden. Wegen 
der begrenzten Teilnehmerzahl werden Anmeldungen von zugelassenen Teilnehmenden in 
der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. 
 
2. Zahlungsweise und Fälligkeit 
 
Die Teilnahmegebühr wird fällig binnen 14 Tagen nach Erhalt unserer 
Anmeldebestätigung/Rechnung. 
 
3. Rücktritt/Abmeldungen 
 
Der Rücktritt von einer Anmeldung muss schriftlich erfolgen. Aufgrund der begrenzten 
Teilnehmerzahl und der notwendigen Wirtschaftlichkeit der Maßnahme müssen wir bei 
Abmeldungen  

 später als 4 Wochen vor Beginn der Maßnahme 50 % 
 später als 2 Wochen vor Beginn der Maßnahme 100 % 

der Teilnahmegebühr als Stornogebühr berechnen. 
 
Bei Fernbleiben von der Maßnahme oder bei Abbruch der Teilnahme ist ebenfalls die 
gesamte Teilnahmegebühr zu zahlen. 
 
Bei Maßnahmen mit einer vorgeschalteten E-Learning-Phase beginnt der Kurs offiziell mit 
der Freischaltung der E-Learning-Module (vier Wochen vor Beginn des ersten 
Präsenztermins).  
 
Die Stornogebühren entfallen, wenn ein Ersatzteilnehmer gestellt wird. 
 
4. Absage der Weiterbildungsmaßnahme 
 
Das Institut für Fort- und Weiterbildung der Patienten-Heimversorgung behält sich vor, aus 
dringenden Gründen - auch wirtschaftlicher Art - die Maßnahme abzusagen. In diesem Fall 
wird die Teilnahmegebühr zurückerstattet. Ein weitergehender Schadenersatzanspruch ist 
ausgeschlossen, außer wenn dieser auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten 
von Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen beruhen.  
 
5. Urheberrecht 
 
Die ausgegebenen Arbeitsunterlagen sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht – 
auch nicht auszugsweise – ohne Einwilligung des ifw vervielfältigt werden. Die Skripte 
stellen wir exklusiv unseren Teilnehmenden zur Verfügung. 
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 FKN 26/38 Nord in Hamburg 01.04.2026 – 31.03.2028 Teilnahmegebühr € 5.800,00 
 FKN 26/39 Mitte in Bad Camberg 01.10.2026 – 30.09.2028 Teilnahmegebühr € 5.800,00 
 FKN 27/40 Süd in Stuttgart 01.10.2027 – 30.09.2029 Teilnahmegebühr € 5.800,00 

 
 Teilnahme an der Qualifikation Hygienebeauftragte/r gewünscht, zusätzliche Gebühren € 300,00 

 
 
   
_____________________________________                          ____________________________________ 
Name        Vorname 
 
_____________________________________                           ___________________________________ 
Straße        PLZ Wohnort 
 
____________________        _____________________           ___________________________________ 
Telefon priv. (Mobil)       Telefon dienstl.  E-Mail 
 
Dem Aufnahmeantrag sind beizufügen:  

 Lebenslauf tabellarisch mit Lichtbild 
 Zeugnis der Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung, bzw. Kinderkrankenpflegeausbildung, 

           Altenpflegeausbildung, Ausbildung zum Pflegefachmann/zur Pflegefachfrau (beglaubigte Kopie) 
 Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 des Krankenpflegegesetzes, nach § 1 

des Altenpflegegesetzes oder nach § 1 Abs. 1 und 2 des Pflegeberufegesetzes (beglaubigte Kopie) 
 Nachweis über mindestens sechs Monate Berufserfahrung in der Nephrologie 
 Gemäß WB-Verordnung Ba-Wü für die FKN Süd zusätzlich: Nachweis über eine  

2-jährige Berufserfahrung in der Pflege 
 ggf. Heirats- oder Namensänderungsurkunde (beglaubigte Kopie) 

 

Weitere Unterlagen sind für die Zulassung erforderlich und werden dem ifw eingereicht: 
 Qualifikationsnachweis des Praxisanleiters mit Nachweis Weiterbildung Fachpflege Nephrologie.  

 
_______________________________                                        ___________________________________ 
Name Praxisanleiter/in                                E-Mail Praxisanleiter/in 

Teilnahmegebühr € 5.800,00 inklusive Prüfungsgebühr einmalig (Preisänderungen vorbehalten). 
Verpflegungs- und Übernachtungskosten sind nicht enthalten. Ebenfalls nicht enthalten sind Kosten 
für evtl. notwendige Nachprüfungen (praktisch oder theoretisch) in Höhe von € 350,00 pro Prüfung. 
Die Teilnahmegebühr für die Fachweiterbildung mit Zusatzqualifikation Hygienebeauftragte/r beträgt 
€ 6.100,00. 
 
 
_______________________________  ______________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift Teilnehmer/in 
 
Rechnungsstellung soll erfolgen an: 

 mich selbst.     meinen Arbeitgeber (Anschrift wie folgt) 

 
_______________________________  ______________________________________ 
Name der Einrichtung                              Ansprechpartner Rechnungsempfänger 
 
 
_______________________________  ______________________________________ 
Straße                    PLZ und Ort 
 
                                                                

  Die AGB des ifw sind mir bekannt. 

 
________________________                             _______________________________________________ 
            Ort, Datum                                                 Unterschrift Arbeitgeber und Stempel der Einrichtung 
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